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Wir Wuguſt Seorg, von
2

Gottes Gnaden / Marggraf zu Baden und
Hochberg , Landgraf zu Sauſenberg , Graf zu Sponheim und

Eberſtein , Herr zu Roͤteln, Badenweiler , Lahr , Mahlberg ,
der Landvogtey Ortenau und Kehl ꝛc. ꝛc. Ritter des goldenen
Vlieſes , ꝛc. Ihro Kaiſerlich Koͤnigl. Majeſtaͤten , des Heil . Roͤ⸗

miſchen Reichs und des Loͤbl. Schwaͤbiſchen Kreiſes , wie auch
Ihro Hochmoͤgenden der Herren General⸗Staaten deren verei⸗

nigten Niederlanden beſtellter relpectivsè General der Cavallerie ,
und General⸗Feldmarſchall⸗Lieutenant , auch Obriſter uͤber zwey
Regimenter zu Fuß ꝛc. ꝛc. Entbieten Unſeren ſamtlichen Landes⸗

Angehdrigen und Inwohneren Unſere Gnade , und thun kund :

D⁰ zwar Unſere in GOtt ruhende Vor⸗Elteren aus Landesvaͤt⸗
terlicher Vorſorge fuͤr Dero getreue Unterthanen Sich zerſchie⸗
dentiich angelegen ſeyn laſſen , ſolche ſowohl allgemein⸗ als auch
beſondere Verordnungen von Zeit zu Zeit zu errichten , wor⸗

durch theils ein behutſam und vorſichtiger Umgang mit Feuer

und Licht , theils eine beſſere Einricht⸗ und Verwahrung deren

Gebaͤuen und Feuer⸗Staͤtten vor Feuers⸗Gefahr , theils aber ,
bey einem⸗ nach der Verhaͤngniß des groſen GOttes dannoch
ausbrechenden Feuer , gute Anſtalten zum Loͤſchen eingefuͤhret
und dadurch denen oͤffteren leidigen Feuers⸗Bruͤnſten , und dar⸗
aus entſtehenden Schaden nach Moͤglichkeit vorgebogen werden

moͤgte;

So iſt Uns nichts deſtoweniger waͤhrend dem Antritt Un⸗
ſerer Landes⸗Regierung nicht nur mehrmal beſchwerſam hinter⸗
bracht worden , und haben Wir zum Theil Selbſt bedauerlich
wahrnehmen muͤſſen, daß ſothane heilſame Verordnungen groͤ⸗
ſten theils auſſer Acht geſetzt 3 ſondern es iſt Uns auch

3 zu⸗



zugleich gehorſamſt vorgetragen worden, daß dieſe Verordnun⸗

gen nach denen dermahligen Umſtaͤnden hie und da einer naͤheren
Beſtimm⸗ und Erweiterung bedaͤrften.

Wir haben Uns dahero aus einem gleichmaͤßigen Antrieb

einer beſtgemeinten Landesvaͤtterlichen Sorgfalt fuͤr die Aufrecht⸗
erhaltung und das Wohl Unſerer lieben Unterthanen veranlaſ⸗
ſet gefunden , mehrerwehnte Verordnungen neuerlich uͤbergehen⸗
noͤthiger Orten naͤher beſtimmen und vermehren , fort in gegen⸗

waͤrtiger algſemeinen Verordnug vereinbaren und dieſe zu Je⸗
dermanns Wiſſenſchafft bekannt machen zu laſſn . Ordnen

und befehlen demnach gnaͤdigſt:

Erſter Theil .
Die Vorſicht in dem Umgang mit Feuer und

Licht betreffend .

K 1

WM. und jede Inwohnere Unſerer Fuͤrſtlichen Landen ſollen
mit Feuer und Licht behutſam umgehen , hauptſaͤchlich

aber ein jeder Hausvatter hierauf beſtmoͤgliche Aufſicht tragen ,
und nicht nur die deßfallſig⸗ zuverlaͤßige Beſtellung bey ſeinem
Geſinde und ſonſtigen Hausgenoſſenen machen , ſondern auch
das⸗ und dieſelbe ſtets alles Fleißes und Ernſtes hierzu anmah⸗

nen , und anhalten ; Inſonderheit aber wird hiemit eingeſchaͤr⸗
fet : daß ſich

F I .

Niemand unterfangen ſolle , mit offenem brennenden Licht,
Kien⸗ und Feuer⸗Spaͤnen , oder Schleißen , Stroh⸗Wiſch ,
gluͤenden Kohlen und dergleichen in die Staͤlle , Scheuren , und

Schoͤpfe zu gehen , ſondern die darinnen vorhabende Arbeiten mit

Heu , Strohe dꝛc, alle taͤglich, ehe es Nacht wird , zu verrichten ,
um den naͤchtlichen Eingang zu verhuͤten. In Faͤllen aber ,
wo dieſer unvermeidlich iſt , ſich wohlverwahrter Laternen zu ge⸗

brauchen ; Und weil es auch vielfaͤltigzu geſchehen pfleget , daß
die Haushaltungen nicht mit Feuerzeugen verſehen ſind , und ſo⸗
dann , wann ſie Feuer anmachen wollen , bey ihren Nachbaren
gluͤende Kohlen abholen und offen uͤber die Straſſe , oder durch
die Hoͤfe tragen , ſolches aber ebenfalls hoͤchſt gefaͤhrlich

——olle
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